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Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 
bei weisungsfreien Aufgaben (Kostensatzung) 

 

Aufgrund der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit 
dem Sächsischen Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG) und dem Sächsischen 
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Großen Kreisstadt Coswig mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder am 18. März 2020 
eine Kostensatzung beschlossen, welche zuletzt am 22.05.2024 geändert wurde: 

§ 1 Kostenpflicht 

§ 2 Kostenschuldner 

§ 3 Kostenhöhe 

§ 4 Entstehung der Kosten 

§ 5 Kostenvorschuss 

§ 6 Zurückbehaltung 

§ 7 Zeitpunkt der Fälligkeit 

§ 8 Auslagen 

§ 9 Anwendung von Bestimmungen des SächsVwKG 

§ 10 Inkrafttreten 
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§ 1 Kostenpflicht 

(1) Die Große Kreisstadt Coswig erhebt für ihre Amtshandlungen in weisungsfreien 
Angelegenheiten Kosten (Verwaltungsgebühren und Auslagen). 

(2) Die Höhe der Gebühren ist, soweit sie sich nicht bereits aus dieser Kostensatzung ergibt, 
in anderen spezielleren Gebührensatzungen der Großen Kreisstadt Coswig geregelt. 

(3) Die Große Kreisstadt Coswig kann Ansprüche aus dem Gebührenschuldverhältnis ganz 
oder zum Teil erlassen, wenn deren Einzug nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre; 
unter den gleichen Voraussetzungen können bereits entrichtete Beträge erstattet oder 
angerechnet werden. 

§ 2 Kostenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet. 
1. wer die Amtshandlung veranlasst, im Übrigen derjenige, in dessen Interesse die 

Amtshandlung vorgenommen wird, 
2. wer die Kosten einer Behörde gegenüber schriftlich übernommen hat oder für die 

Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet, 
3. im Rechtsbehelfsverfahren und in Streit entscheidenden Verwaltungsverfahren 

derjenige, dem die Kosten auferlegt werden. 

(2) Auslagen im Sinne des § 8, die durch unbegründete Einwendungen eines Beteiligten oder 
durch Verschulden eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, können diesem 
auferlegt werden. 

(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

§ 3 Kostenhöhe

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich, unter Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwandes der an der Amtshandlung beteiligten Behörden und Stellen und 
nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Beteiligten und nach deren allgemein 
wirtschaftlichen Verhältnissen, nach dem als Anlage zu dieser Satzung beigefügten 
Kostenverzeichnis. 

(2) Für Amtshandlungen, für die im Kostenverzeichnis keine Verwaltungsgebühr bestimmt ist, 
wird eine Verwaltungsgebühr erhoben, die nach im Kostenverzeichnis bewerteten 
vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung 
wird eine Verwaltungsgebühr von 10,00 bis 50.000,00 EUR erhoben.  

(3) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes der Amtshandlung zu berechnen, so 
ist dieser zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Für Wertgebühren, für 
die im Kostenverzeichnis keine Gebühr vorgesehen ist, beträgt diese 1 % des 
Gegenstandes.  

(4) Unterliegt die Amtshandlung der Umsatzsteuer, erhöht sich die jeweilige Gebühr um die 
gesetzliche Umsatzsteuer.

(5) Der Kostenschuldner ist verpflichtet, die zur Feststellung der Kosten erforderlichen 
Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen sowie die notwendigen Unterlagen 
in Urschrift oder beglaubigter Abschrift beizubringen. 
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§ 4 Entstehung der Kosten 

Die Kosten entstehen mit der Beendigung der kostenpflichtigen Amtshandlung in den Fällen, 
in denen mehrere Amtshandlungen innerhalb eines Verfahrens getätigt werden, mit der 
Beendigung der letzten kostenpflichtigen Amtshandlung. In den Fällen der entsprechend 
geltenden § 7 Abs. 1 und § 8 Abs. 2 SächsVwKG entstehen die Kosten mit der Zurücknahme 
oder Erledigung des Antrages oder Rechtsbehelfes. Bedarf die Amtshandlung einer 
Zustellung, Eröffnung oder sonstigen Bekanntgabe, ist sie damit beendet. 

§ 5 Kostenvorschuss 

(1) Eine Amtshandlung, die auf Antrag vorgenommen wird, kann von der Zahlung eines 
angemessenen Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. Dem Antragsteller ist eine 
angemessene Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses zu setzen. Wird der Vorschuss 
nicht binnen der Frist eingezahlt, kann die Behörde den Antrag als zurückgenommen 
behandeln; darauf ist der Antragsteller bei der Anforderung des Kostenvorschusses 
hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht im Rechtsbehelfsverfahren. 

(2) Ein Kostenvorschuss ist nicht anzufordern, wenn dem Antragsteller oder einem Dritten 
dadurch ein wesentlicher Nachteil entstehen würde oder wenn es aus sonstigen Gründen 
der Billigkeit entspricht. Bei Personen, die außerstande sind, ohne Beeinträchtigung des 
für sie und ihrer Familien notwendigen Unterhalts die Kosten vorzuschießen, darf ein 
Kostenvorschuss nur gefordert werden, wenn der Antrag keine hinreichenden Aussichten 
auf Erfolg bietet. 

§ 6 Zurückbehaltung 

Bis zur Zahlung der geschuldeten Kosten können Urkunden, Schriftstücke und sonstige 
Sachen, an denen die Behörde im Zusammenhang mit kostenpflichtigen Amtshandlungen 
Gewahrsam begründet, zurückbehalten werden. 

§ 7 Zeitpunkt der Fälligkeit 

Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, 
wenn nicht die Stadt einen späteren Zeitpunkt bestimmt. 

§ 8 Auslagen 

(1) An Auslagen der an der Amtshandlung beteiligten Behörden und Stellen werden erhoben, 
soweit im Kostenverzeichnis nicht Ausnahmen vorgesehen sind, für: 
1. Entschädigungen, die Zeugen und Sachverständigen zustehen, 
2. Entgelte von Post und Telekommunikationsdienstleistungen, ausgenommen die 

Entgelte für einfache Briefsendungen,  
3. die durch die Veröffentlichung von Bekanntmachungen entstehenden Aufwendungen,  
4. die Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen bei 

Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle, 
5. die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeiten zustehenden 

Beträge. 
Auslagen werden grundsätzlich in tatsächlich entstandener Höhe erhoben.  

(2) Auslagen im Sinne des Abs. 1 werden auch dann erhoben, wenn die Kosten erhebende 
Behörde aus Gründen der Gegenseitigkeit, Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen 
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Gründen an die anderen Behörden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht zu 
leisten hat. 

(3) Können nach besonderen Rechtsvorschriften Auslagen erhoben werden, die nicht näher 
bezeichnet sind, gilt Abs. 1 entsprechend.

§ 9 Anwendung von Bestimmungen des SächsVwKG 

Die in § 8a SächsKAG, in der jeweils geltenden Fassung, genannten Bestimmungen des 
Sächsischen Verwaltungskostengesetzes (SächsVwKG) finden bei der Erhebung von 
Verwaltungskosten nach dieser Satzung entsprechende Anwendung. 

§ 10 Inkrafttreten

Diese Kostensatzung tritt am 01.07.2024 in Kraft. 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat. 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Großen 

Kreisstadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 

Anlage: Kostenverzeichnis 

Coswig, 23.05.2024
 
 
Thomas Schubert 
Oberbürgermeister      (Siegel) 

Schlussbestimmungen

Koordinierung: Die Satzung vom Stand 01.01.2023 wird durch diese ersetzt. 
Schlagworte: Auslagen, Kosten, Kostenhöhe, Kostenschuldner, Kostenpflicht, 

Kostenvorschuss, Verwaltungsgebühren, weisungsfreie Amtshandlungen
In-Kraft-Treten: Diese Satzung tritt am 01.07.2024 in Kraft.
Anlagen: Kostenverzeichnis 
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Beschluss - Nr. : VO/0476/24/SR
Veröffentlichung: Im Coswiger Amtsblatt am 01.06.2024 veröffentlicht. 


